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BayWa r.e. Wind GmbH 
 
 
 
Per E-Mail an 
viktoria.miller@baywa-re.com 

Aktenzeichen Ansprechperson Telefon E-Mail Datum 
45-60-00 / IV-072-22-VAF Herr Hüls 0228 5504-4568 baiudbwtoeb@bundeswehr.org 17.03.2022 

Betreff: Antwort Informelle Voranfrage zur Planung und Errichtung von Windenergieanlagen; 
hier: Errichtung und Betrieb von drei Windenergieanlagen im Windpark Willingshausen 

Bezug: Ihre E-Mail vom 16.02.2022 

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Bundeswehr unterstützt den Ausbau erneuerbarer Energien soweit mili-
tärische Belange nicht entgegenstehen. Windenergieanlagen können grund-
sätzlich militärische Interessen, z.B. militärische Richtfunkstrecken oder den 
militärischen Luftverkehr berühren und beeinträchtigen.  

Nach Prüfung der zur Verfügung stehenden Unterlagen sind Belange der 
Bundeswehr betroffen. 

Das Bauvorhaben befindet sich teilweise in einem militärischen Zuständig-
keitsbereich. Störungen der Radarerfassung und damit verbundene Auflagen 
(Ausrüstung mit Steuerfunktion) können demnach nicht ausgeschlossen 
werden. Eine konkrete Bewertung nach § 18a LuftVG erfolgt im offiziellen 
Beteiligungsverfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BIm-
SchG).  

Die Beantwortung Ihrer Anfrage ist als unverbindlich anzusehen und erfolgt 
unter dem Vorbehalt einer gleichbleibenden Sach- und Rechtslage. Weitere 
Anfragen zu diesem Vorhaben mit veränderten Anlagentypen oder Parame-
tern werden außerhalb des offiziellen Verfahrens nach dem Bundesimmissi-
onsschutzgesetz (BImSchG) nicht beantwortet. 

Eine rechtsverbindliche Stellungnahme der Bundeswehr ist nur über den An-
trag zur Genehmigung und Errichtung von Windenergieanlagen nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) oder einen entsprechenden An-
trag auf Vorbescheid nach dem BImSchG zu erwirken. 

Bitte geben sie im konkreten Verfahren nach dem Bundesimmissionsschutz-
gesetz zwingend unser Aktenzeichen: IV-072-22-VAF an.

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
M. Hüls 


